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Beschlussvorlage 

Beschlussvorlage-Nr.:   SR/397/2023  
 

zur Sitzung beraten:  
 
 

Stadtrat  Entscheidung  27.07.2023  öffentlich  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage:   Vergabe von Bauleistungen: "Erneuerung der 

Hammertechnik im Althammer" 
 

Gesetzliche Grundlage:    § 28 Abs. 2 Nr. 14 SächsGemO 
 

 

Vorlage wurde erarbeitet von:  Bauamt, Zeitler, Uwe 

 
 

Vorlage wurde beraten mit: Bürgermeister,  
Ältestenrat am 14.07.2023 

 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
wurden dazu bereits gefasst: keine 
 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
sind aufzuheben:   keine 
 
 
 

I. Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Stadt Olbernhau beschließt auf Grundlage der Vergabeempfehlung des Bauamtes sowie 
nach pflichtgemäßem Ermessen die Vergabe der Bauleistungen „Erneuerung der Hammertechnik im 
Althammer“ an die Firma Mühlenbau-Metallbau Schumann, Saydaer Straße 5, 09619 Mulda zum 
Gesamtpreis von 170.825,23 EUR (brutto). 
  
 
 

II. Begründung 
Die technische Anlage des Alt- bzw. Kupferhammers ist durch Pilzbefall, Fäulnis und Holzwurmbefall stark 
geschädigt. Zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Hammertechnik im Rahmen der musealen 
Führungen sind folgende Bauteile der Anlage zu erneuern: 
 

- Wasserradwelle mit 3 Nockenringen, Länge 9,5 m 
- Hammerrad mit 2,5 m Durchmesser 
- Wasserrad (Blasebalg) mit Durchmesser 2,3 m 
- Wasserradwelle Länge, 3,5 m 
- Wasserzulaufrinne, Wasserkasten, Wasserschieber 

 
Zur Finanzierung der Maßnahme wurde im November 2022 ein Förderantrag über die Förderung der 
Industriekulturstätten im Erzgebirge gestellt. Der Antrag wurde mit Förderbescheid vom 12.06.2023 positiv 
beschieden (45% Förderung Bund, 45% Förderung Land, 10% Eigenanteil). 
 
Daraufhin wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Bis zum Ablauf der Ausschreibungsfrist sind 
zwei Angebote eingegangen. Die Angebotswertung können Sie aus dem Vergabevermerk entnehmen.  
 
Die Maßnahme ist unter der Nr. 43 (Produkt 252001.01) im Doppelhaushalt 2023/2024 enthalten. Auf 
Grund vorgenannten Bescheides muss die Maßnahme bis 31.12.2023 abgeschlossen sein und somit 
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zeitnah der Auftrag an die ausführende Firma erteilt werden. 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
Anlage 1 - Zusammenfassung Preisspiegel 
Anlage 2 - Vergabevorschlag 
 
 
Anzahl der Teilnehmer: 21 
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